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RS OGH 1995/7/12 7Ob562/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1995

Norm

KlGG §12 Abs1

KlGG §18

Rechtssatz

Die im Gesetz genannten, § 560 Abs 1 ZPO entsprechenden Kündigungstermine dienen dem Zweck, die Beendigung

des Bestandverhältnisses nur zu den im Gesetz vorgesehenen Terminen zu ermöglichen, sodaß die Aufkündigung des

Bestandverhältnissen zu anderen Terminen schlechthin ausgeschlossen ist, selbst wenn für den Aufgekündigten ein

günstigerer Kündigungstermin gewählt wird.
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